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I. Hauptverhandlungstermine in Strafsachen mit Beginn im Januar 2018: 
 
1. Strafkammer 3, Beginn Donnerstag, den 11.01.2018 um 09.00 Uhr, Saal 231 
 
Anklagevorwurf:  Wohnungseinbruchsdiebstahl, Räuberischer Diebstahl u.a. 
 
Die Staatsanwaltschaft wirft dem 35 Jahre alten Angeklagten vor, in der Nacht vom 31.12.2016 
auf den 01.01.2017 durch ein ca. 70x50 cm großes Loch in der Wohnzimmerfensterscheibe in 
ein Reihenendhaus im Bremer Stadtteil Huchting eingedrungen zu sein, um sodann das Rei-
henendhaus nach stehlenswertem Gut zu durchsuchen. Dabei soll er in allen Zimmern in sämtli-
chen Schränken und Schubladen Nachschau gehalten und Gegenstände sowie Bargeld im Ge-
samtwert in Höhe von € 6.860,- (1 Laptop, 2 Smartphones, 1 Digitalkamera, Konsolen u.a.) an 
sich genommen haben, um das Stehlgut in der Folgezeit für sich zu verwenden oder zu verwer-
ten. 
 
Darüber hinaus wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor, in den Vormittagsstunden des 
31.07.2017 in einen im Bereich der Vietorstraße/ Doventorsteinweg abgestellten, aber nicht ver-
schlossenen Kleintransporter der Firma Wolters GmbH eingestiegen zu sein. Sodann soll er den 
Transporter von innen verschlossen und den Motor mit dem noch im Schloss steckenden Zünd-
schlüssel gestartet haben, um das Fahrzeug samt Tabakwaren im Wert von über € 40.000,-, 
Wechselgeld in Höhe von € 3.951,- sowie 400 Schlüssel zu verschiedenen Zigarettenautomaten 
zu entwenden. Nachdem der Angeklagte das Fahrzeug in Bewegung gesetzt haben soll, soll der 
Mitarbeiter der Firma Wolters GmbH den Diebstahl bemerkt haben. Daraufhin soll der Mitarbei-
ter auf das rückwärtsfahrende Fahrzeug aufgesprungen und sich halb über dem Radkasten, 
halb über der Motorhaube in Höhe des Beifahrersitzes am Scheibenwischer festgehalten haben. 
Der Angeklagte soll, nachdem er den Zeugen bemerkt hatte, den Vorwärtsgang eingelegt ha-
ben, um den Zeugen vom Fahrzeug abzuschütteln und um mit der Beute zu flüchten. Sodann 
soll der Angeklagte das Fahrzeug beschleunigt haben, woraufhin sich der Zeuge aufgrund der 
zunehmenden Geschwindigkeit nach ca. 33 m Fahrtstrecke seitlich vom Fahrzeug fallen gelas-
sen haben soll. Der Angeklagte soll, nachdem er mit dem Transporter bis zum Parkplatz Stadt-
see Süd am Unisee gefahren war, dort ausgestiegen, zu Fuß weitergeflüchtet und kurze Zeit 
später von der Polizei gestellt worden sein. 
 
Der Zeuge soll durch den Absprung vom fahrenden Kleintransporter Schürfwunden an beiden 
Händen, Armen und Beinen sowie der Stirn, eine schmerzhafte Prellung der linken Schulter und 
eine stark blutende Kopfplatzwunde erlitten haben, die einen ambulanten Krankenhausaufent-
halt notwendig gemacht haben soll. 
 
Fortsetzungstermine am 
 
   Montag, den 29.01.2018 um 11.00 Uhr (!), 



   Mittwoch, den 31.01.2018 um 11.00 Uhr (!), 
   Dienstag, den 06.02.2018, 
 
jeweils um 09.00 Uhr im Saal 231. 
 
 
2. Strafkammer 3, Beginn Freitag, den 12.01.2018 um 09.00 Uhr, Saal 231 
 
Anklagevorwurf:  Anstiftung zur versuchten räuberischen Erpressungen u.a. 
 
Die Staatsanwaltschaft wirft den fünf 69, 46, 43, 44 und 38 Jahre alten Angeklagten u.a. folgen-
des vor: 
 
Der 46 Jahre alte Angeklagte soll einen gesondert verfolgten Täter angestiftet haben, eine tat-
sächlich nicht bestehende Forderung in Höhe von 30.000,00 € von dem Geschädigten einzutrei-
ben und dabei notfalls Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben sowie weitere 
Mittelsmänner einzusetzen. Im Juni 2012 soll dieser Täter sodann mit 4 weiteren gesondert ver-
folgten Tätern das Geschäft des Geschädigten aufgesucht haben. Dem Geschädigten soll dabei 
mehrfach mit der Faust ins Gesicht, gegen die Stirn und gegen die Schläfe geschlagen und 
auch gegen die Beine getreten worden sein. Die Täter sollen sodann dem Geschädigten unter 
Fristbestimmung aufgefordert haben, die 30.000,00 € zu zahlen, da andernfalls der Laden kurz 
und klein gehauen und auch an die Familie des Geschädigten herangetreten würde. Zu der 
Geldzahlung soll es nicht gekommen sein. 
 
Ein weiterer Angeklagter soll im März 2012 ebenfalls einen weiteren Mitangeklagten angestiftet 
haben, eine angeblich rechtlich begründete Forderung in Höhe von 50.000,00 € von einem an-
deren Geschädigten einzutreiben und dabei notfalls Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für 
Leib und Leben sowie weitere Mittelsmänner einzusetzen. Der Geschädigte soll sodann mehr-
fach von einigen Mitangeklagten aufgesucht und immer wieder zur Geldzahlung aufgefordert 
worden sein, wobei u.a. eine Geschichte erzählt worden sein soll, dass jemandem, der nicht 
bezahlt habe, die Finger abgeschnitten worden seien. Dem Geschädigten soll dabei auch sonst 
immer wieder der Eindruck vermittelt worden sein, dass er mit körperlichen Angriffen zu rechnen 
habe, wenn er nicht zahle. Zu der Geldzahlung soll es dennoch nicht gekommen sein. 
 
Fortsetzungstermine am 
 
   Montag, den 29.01.2018, 
   Montag, den 05.02.2018, 
   Montag, den 12.02.2018, 
   Dienstag, den 20.02.2018, 
   Montag, den 26.02.2018 
 
jeweils um 09.00 Uhr im Saal 231. 
 
 
3. Strafkammer 21 (Schwurgericht I) – Beginn Freitag, den 12.01.2018 um 09.15 Uhr, 
Saal 231 
 
Tatvorwurf: versuchter Totschlag u.a. 
 
Die Staatsanwaltschaft wirft dem 48 Jahre alten Angeklagten vor, am Nachmittag des 
16.07.2017 auf dem Flohmarktgelände auf der Bürgerweide einem auf einer Bank sitzenden 



Geschädigten aus dem Stand gegen den Kopf getreten zu haben, woraufhin dieser zu Boden 
gegangen sein soll. Nachfolgend soll der Angeklagte mehrmals mit dem beschuhten Fuß gegen 
den Kopf und Oberkörper des am Boden liegenden Geschädigten getreten haben. Nachdem 
sich der Geschädigten nicht mehr bewegt hatte, soll der Angeklagte noch zumindest einmal von 
oben mit der Sohle auf den Kopf des Geschädigten getreten haben, wobei der Kopf des Ge-
schädigten zu diesem Zeitpunkt auf Kopfsteinpflaster gelegen haben soll.  
 
Durch die Tritte soll der Geschädigte eine ca. 2cm lange Quetschwunde im Bereich der linken 
Schläfe und einen Abriss eines Daumennagels erlitten und in der Folgezeit an starken Kopf-
schmerzen und Schwindelgefühl gelitten haben. 
 
Fortsetzungstermine am 
 
   Donnerstag, den 18.01.2018, 
   Mittwoch, den 24.01.2018 ab 13.00 Uhr (!), 
   Montag, den 12.02.2018, 
   Mittwoch, den 14.02.2018, 
   Dienstag, den 20.02.2018 
 
jeweils um 09.15 Uhr im Saal 231. 
 
 
4. Strafkammer 9, Beginn: Montag, den 18.01.2018 um 09.00 Uhr, Saal 218 (Raumände-

rung möglich!). 
 
Anklagevorwurf:  Anstiftung zum schweren Raub u.a. 
 
Die Staatsanwaltschaft wirft dem 30 Jahre alten Angeklagten vor, zwei gesondert Verfolgte zu 
einem Raubüberfall angestiftet zu haben, wobei die gesondert Verfolgten am 20.05.2015 gegen 
18:45 Uhr ein Juweliergeschäft in der Bremer Lloydpassage überfallen und unter Vorhalt von 
Schusswaffen die beiden Mitarbeiterinnen des Geschäftes zur Herausgabe von Schmuck und 
Bargeld im Gesamtwert von ca. 50.000,- Euro gezwungen haben sollen. Aufmerksame Zeugen 
sollen jedoch die Flucht beobachtet und unverzüglich die Polizei informiert haben, die sofort die 
Verfolgung aufgenommen und das Fluchtfahrzeug mit den zwei gesondert Verfolgten und dem 
Angeklagten auf der B 75 gestoppt haben sollen, so dass die gesamte Tatbeute gesichert wer-
den konnte. 
 
Fortsetzungstermine am 
 
  Donnerstag, den 25.01.2018, 
  Dienstag, den 30.01.2018, 
  Dienstag, den 13.02.2018, 
  Dienstag, den 20.02.2018, 
 
jeweils um 09.00 Uhr im Saal 218 (Raumänderungen sind möglich!). 

 
 
 
 
 



II. Hauptverhandlungstermine im Januar 2018 in bereits andauernden Strafsa-
chen: 

 
1. Verfahren im Zusammenhang „Beluga“ (Beginn: 20.01.2016), Große Wirtschaftsstraf-

kammer 32, Saal 218. 
 
PM Nr.5/2016, Nr.35/2017 
 
Anklagevorwurf: Betrug u.a. 
 
Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten mit der Anklageschrift vom 27.12.2012 gemein-
schaftlichen Kreditbetrug in 16 Fällen vor. Nach Darstellung der Anklage sollen der Angeklagte 
Stolberg als Geschäftsführer und Mitgesellschafter zahlreicher Schiffsbetreibergesellschaften 
sowie ein in leitender Position tätiger Mitarbeiter der Beluga Unternehmensgruppe ab dem Jahr 
2006 im Zuge von Verhandlungen mit vier verschiedenen Banken über die Gewährung von Dar-
lehen zur Finanzierung von insgesamt 20 Schiffsneubauten unzutreffende Angaben über die 
Höhe der Investitionskosten gemacht haben. Mit Hilfe eines Werftunternehmers aus dem euro-
päischen Ausland seien den Banken Scheinverträge über ergänzende Werftleistungen vorgelegt 
und auf diese Weise die Investitionskosten überhöht dargestellt worden. Hierbei sei das Ziel 
verfolgt worden, die Banken, die im Regelfall nur zu einer Teilfinanzierung zu rund 70% der An-
schaffungskosten bereit gewesen seien, zur Auskehrung von Darlehen in einer Höhe zu veran-
lassen, die faktisch zu einer weit höheren bis hin zu einer vollständigen Fremdfinanzierung der 
Schiffsneubauten führen sollten. In der Summe sollen Scheininvestitionskosten in Höhe von 
rund 93 Millionen Euro vorgespiegelt worden sein.  
 
Mit der weiteren Anklageschrift vom 26.03.2013 erhebt die Staatsanwaltschaft den Vorwurf des 
Kreditbetruges zu Lasten eines US-amerikanischen Investors, der sich im Jahr 2010 sowohl an 
dem zur Beluga Group umstrukturierten Beluga-Konzern als Mitgesellschafter beteiligt als auch 
zahlreichen vom Angeklagten als Geschäftsführer und Mitgesellschafter betriebenen Schiffsbe-
treibergesellschaften Darlehen in zusammen dreistelliger Millionenhöhe gewährt hatte. Der An-
geklagte Stolberg soll mit zwei weiteren Mitarbeitern der Beluga Unternehmensgruppe auf ver-
schiedene Weise den Investor im Zuge der vorausgegangen Vertragsverhandlungen über die 
wirtschaftliche Lage des Beluga-Konzerns, insbesondere über die Höhe der in den Jahren 2009 
und 2010 erwirtschafteten Umsätze und über bestimmte Kosten des Reedereibetriebes ge-
täuscht und so den Investor zur Darlehenshingabe veranlasst haben. Hiermit sollen auch Ver-
stöße gegen handelsrechtliche Vorschriften über den Jahresabschluss von Unternehmen und 
Konzernen einhergegangen sein. Zugleich erhebt die Staatsanwaltschaft den Vorwurf, der An-
geklagte Stolberg habe sich in seiner Funktion als Geschäftsführer zahlreicher Schiffsbetreiber-
gesellschaften der Untreue schuldig gemacht, indem er auch nach Eintritt des Investors als Mit-
gesellschafter der Schiffsbetreibergesellschaften Zahlungen dieser Gesellschaften auf die 
Scheinverträge, die Gegenstand der ersten Anklage sind, veranlasst haben soll. Auf diese Wei-
se habe der Investor als Mitgesellschafter der Schiffsbetreibergesellschaften einen Vermögens-
verlust von rund 5,4 Millionen Euro erlitten. 
 
Mit der dritten Anklageschrift vom 13.01.2014 wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten 
Stolberg gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter der Beluga-Unternehmensgruppe die Bege-
hung eines Betruges zu Lasten eines anderen Reedereiunternehmens vor, dem mehrere vom 
Angeklagten Stolberg gegründete Schiffsbetreibergesellschaften überlassen worden seien. Die-
se Schiffsbetreibergesellschaften sollen zuvor jeweils einen Vertrag über den Bau eines Mehr-
zweckfrachtschiffes mit einer chinesischen Werft geschlossen haben. Der Geschädigte sei in 
diese Verträge eingetreten, wobei ihm aber verschwiegen worden sein soll, dass in die an die 
Werft zu zahlende Vergütung verdeckt Kommissionen in Höhe von insgesamt 10 Millionen US$ 
eingepreist gewesen sein sollen, die an ein Unternehmen des Angeklagten Stolberg als kick-



back-Zahlung hätten fließen sollen. Zudem erhebt die Staatsanwaltschaft den Vorwurf der Un-
treue gegen den Angeklagten Stolberg, der als Geschäftsführer einer Schiffsbetreibergesell-
schaft, an der sich ein privater Investor als zunächst stiller Gesellschafter beteiligt haben solle, 
Gelder der Gesellschaft ohne Rechtsgrund über ein eigenes Unternehmen des Angeklagten an 
die Beluga-Unternehmensgruppe gezahlt habe, wodurch dem stillen Gesellschafter ein Vermö-
gensnachteil in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro entstanden sei. Zuletzt legt die Staatsanwalt-
schaft mit der dritten Anklage dem Angeklagten Stolberg Betrug und Untreue zu Lasten des US-
amerikanischen Investors in dessen Rolle als Mitgesellschafter zahlreicher Schiffsbetreiberge-
sellschaften vor. Der Angeklagte, so die Anklageschrift, habe als Geschäftsführer dieser 
Schiffsbetreibergesellschaften den als Mitgesellschafter eintretenden Investor darüber ge-
täuscht, in welcher Höhe von ihm, dem Angeklagten und von der teilweise ebenfalls beteiligten 
Beluga Shipping GmbH zuvor Eigenkapital in die Schiffsbetreibergesellschaften eingebracht 
worden und dort verblieben sei. Im Zuge der Beteiligung des Investors habe man sich auf eine 
Herabsetzung der Pflichteinlage des Angeklagten und der Beluga Shipping GmbH geeinigt. Die 
herabgesetzten Pflichteinlagen seien dem Angeklagten Stolberg sowie der Beluga Shipping 
GmbH von den Schiffsbetreibergesellschaften erstattet worden, obwohl die Pflichteinlagen tat-
sächlich nicht in dieser Höhe bestanden hätten. Dem Investor sei hierdurch gemeinsam mit wei-
teren Kommanditisten einzelner betroffener Schiffsbetreibergesellschaften insgesamt ein Ver-
mögensschaden in Höhe von rund 7,9 Millionen Euro entstanden. 
 
Fortsetzungstermine am    
 

Donnerstag, 11.01.2018, 
Donnerstag, 18.01.2018, 
Donnerstag, 01.02.2018, 
Donnerstag, 08.02.2018, 
Donnerstag, 15.02.2018, 

 
jeweils ab 15.00 Uhr im Saal 231. 
 
 
2. Große Strafkammer 61 (Strafkammer bei dem Amtsgericht Bremerhaven) (Beginn: 
Mittwoch, den 06.09.2017, 09.00 Uhr), Saal 100 im Amtsgericht Bremerhaven: 
 
PM Nr.64/2017, Nr.65/2017 
 
Anklagevorwurf: unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge u.a. 
 
Angeklagt sind insgesamt 6 Männer im Alter zwischen 40 Jahren und 55 Jahren wegen 12 Straf-
taten. Dem ältesten Angeklagten werden 10 Straftaten, den übrigen eine bis vier Straftaten zur 
Last gelegt. Die Taten sollen im Zeitraum von Anfang 2016 bis zum 7. April 2017 begangen 
worden sein. Insgesamt geht es um die Einfuhr bzw. die versuchte Einfuhr sowie das Handel-
treiben mit Kokain in einer Gesamtmenge von 779kg in wechselnder Beteiligung. Der älteste 
Angeklagte soll an ca. 479 kg beteiligt gewesen sein. In einem Fall betreffend die Einfuhr von 48 
Kilogramm sollen 4 Angeklagte als Mitglieder einer Bande gehandelt haben. 
 
Den Angeklagten wird in 6 Fällen vorgeworfen, im Bremerhavener Hafen aus Containern, die mit 
Schiffen aus Südamerika angekommen waren, teils in Taschen, teils im Kühlaggregat versteck-
tes Kokain herausgeholt und damit Handel getrieben zu haben. In zwei Fällen mit Mengen von 
30kg und 300kg soll dieses erfolgreich gewesen sein, in den übrigen 4 Fällen (48 kg, 190 kg, 
125 kg und 64,2 kg) soll es den Ermittlungsbehörden gelungen sein, dieses sicherzustellen, be-
vor es in den weiteren Umlauf kommen konnte.  
 



In den übrigen 6 Fällen geht es um Handeltreiben mit Kokain in Mengen zwischen 1 kg und 15 
kg. Bei einer Durchsuchung eines Hauses, das dem ältesten Angeklagten zugerechnet wird, 
sollen im Keller ca. 15 kg Kokain in einem schwarzen Hartschalenkoffer und in dem Flur neben 
der Eingangstür in einem Schrank ein Revolver mit dazugehöriger Munition gefunden worden 
sein.  
 
Die Hauptverhandlung wird fortgesetzt am  
 

Dienstag, den 09.01.2018, 
Mittwoch, den 17.01.2018, 
Montag, den 22.01.2018, 
Donnerstag, den 25.01.2018, 
Dienstag, den 06.02.2018, 
Donnerstag, den 08.02.2018, 
Mittwoch, den 14.02.2018, 
Donnerstag, den 22.02.2018, 
Montag, den 26.02.2018, 
Mittwoch, den 28.02.2018, 
Mittwoch, den 07.03.2018, 
Mittwoch, den 21.03.2018, 
Donnerstag, den 22.03.2018, 
Dienstag, den 27.03.2018, 
Donnerstag, den 29.03.2018 
Mittwoch, den 04.04.2018, 
Freitag, den 06.04.2018, 
Mittwoch, den 11.04.2018, 
Mittwoch, den 18.04.2018, 
Montag, den 30.04.2018 

 
jeweils um 09.00 Uhr im Saal 218 des Landgerichts Bremen.  
 
Bitte beachten Sie, dass es kurzfristig auch zu einer Verlegung des Verhandlungsortes an 
das Amtsgericht Bremerhaven kommen kann! 
 
 
 
3. Hilfsstrafkammer 61, Beginn: Donnerstag, den 07.12.2017, 14.30 Uhr, Saal 231: 
 
PM Nr.72/2017 
 
Tatvorwurf: Unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge u.a. 
 
Die Staatsanwaltschaft wirft den vier 36, 30 und jeweils 28 Jahre alten Angeklagten u.a. vor, 
sich aufgrund eines gemeinsamen Tatentschlusses und in arbeitsteiliger Weise in der Nacht 
zum 13.06.2017 auf das Hafengelände in Bremerhaven begeben zu haben, um dort aus einem 
aus Südamerika stammenden Container 20 kg Kokain zu entnehmen. Dabei sollen die Ange-
klagten geplant haben, dass für sie bestimmte Kokain in den Handel zu bringen. Hierzu soll es 
nicht mehr gekommen sein, nachdem die Angeklagten vor Ort vorläufig festgenommen worden 
waren. 
 
Fortsetzungstermine am 
 
Mittwoch, 03.01.2018, 



Montag, 08.01.2018 
Dienstag, 09.01.2018, 
Dienstag, 16.01.2018, 
Dienstag, 23.01.2018, 
Donnerstag, 25.01.2018 um 13.30 Uhr (!), 
Dienstag, 30.01.2018, 
Donnerstag, 01.02.2018 von 09.30 Uhr bis 14.00 Uhr, 
Mittwoch, 07.02.2018, 
Donnerstag, 08.02.2018 um 13.00 Uhr (!), 
Montag, 12.02.2018,  
Mittwoch, 14.02.2018, 
Dienstag, 20.02.2018, 
Donnerstag, 22.02.2018 um 13.30 Uhr(!), 
 
jeweils um 09.30 Uhr in Saal 231. 
 
 
4. Strafkammer 42 (Beginn: Mittwoch, den 05.07.2017, 09.00 Uhr), Saal 218: 
 
PM Nr.55/2017 
 
Anklagevorwurf: Gemeinschaftlicher Totschlag 
 
Die Staatsanwaltschaft wirft den drei 35, 24 und 16 Jahre alten Angeklagten vor, in den frühen 
Morgenstunden des 01.01.2017 zunächst in eine Auseinandersetzung mit dem 15 Jahre alten 
Geschädigten und dessen Begleiter geraten zu sein, im Zuge derer die Angeklagten den Ge-
schädigten verfolgt und diesen in einem Partylokal in der Straße Lüssumer Heide gestellt haben 
sollen. Dort sollen die drei Angeklagten abwechselnd und gezielt mit ihren Fäusten auf den Ge-
schädigten eingeschlagen haben, bis dieser zu Boden gegangen sein soll. Daraufhin sollen die 
Angeklagten wiederholt mit ihren beschuhten Füßen auf den am Boden liegenden Geschädigten 
eingetreten haben, wobei sie mehrfach dessen Kopf und Oberkörper getroffen haben sollen. 
Sodann soll der 24 Jahre alte Angeklagte zu einer noch zum größten Teil gefüllten 0,7-Liter-
Flasche Whiskey gegriffen haben, während der 35 Jahre alte Angeklagte den Geschädigten an 
dessen Jackenkragen ein Stück nach oben gezogen haben soll. Nunmehr soll der 24 Jahre alte 
Angeklagte den Geschädigten mit seiner linken Hand ebenfalls am Kragen gepackt haben, um 
sodann die Whiskeyflasche mit einer weiten Ausholbewegung seines rechten Armes und mit 
voller Wucht gegen den Kopf des Geschädigten zu schlagen. Aufgrund des Dazwischentretens 
eines Zeugen sollen die Angeklagten von weiteren Schlägen und Tritten abgehalten worden 
sein.  
 
Der Geschädigte soll aufgrund der Handlungen der Angeklagten schwere Kopfverletzungen, 
unter anderem Frakturen der Kalotte, der Schläfenwand des rechten Jochbeins, der Wangenflä-
che des linken Jochbeins und des linken Unterkieferastes, erlitten haben, die eine sofortige Not-
operation im Klinikum Bremen-Mitte notwendig gemacht haben. Aufgrund der Verletzungen soll 
der Geschädigte in ein künstliches Koma versetzt worden sein. Am 07.01.2017 soll der Geschä-
digte dann an einer durch die Verletzungen bedingten Pneumonie verstorben sein. 
 
Die Hauptverhandlung wird fortgesetzt am  
 

Montag, 15.01.2018, 
Dienstag, 30.01.2018, 
Donnerstag, 01.02.2018, 
Donnerstag, 15.02.2018, 



Montag, 19.02.2018, 
Mittwoch, 21.02.2018, 
Donnerstag, 01.03.2018, 
Donnerstag, 08.03.2018, 
Mittwoch, 14.03.2018, 
Dienstag, 20.03.2018, 
Freitag, 23.03.2018, 
Mittwoch, 28.03.2018, 
Donnerstag, 12.04.2018, 
Donnerstag, 19.04.2018, 
Montag, 23.04.2018, 
Freitag, 27.04.2018, 
Mittwoch, 02.05.2018, 
Dienstag, 15.05.2018, 
Donnerstag, 17.05.2018, 
Mittwoch, 30.05.2018, 
Donnerstag, 31.05.2018, 
Mittwoch, 06.06.2018, 
Freitag, 08.06.2018, 
Dienstag, 12.06.2018, 
Donnerstag, 14.06.2018, 
Montag, 18.06.2018, 
Mittwoch, 20.06.2018, 

 
jeweils um 09.00 Uhr im Saal 218. 
 
 
5. Verfahren wegen Unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Men-
ge, Strafkammer 42, Beginn: Mittwoch, den 05.04.2017, 13.00 Uhr, Saal 218: 
 
PM Nr.29/2017 
 
Tatvorwurf: Unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge u.a. 
 
Die Staatsanwaltschaft wirft den 38, 27 und zwei 21 Jahre alten Angeklagten vor, als Mitglieder 
einer aus zumindest 4 Personen bestehenden Bande im Zeitraum vom 14.04.2016 bis zum 
06.10.2016 erhebliche Mengen Kokain (insgesamt ca. 5,4 kg) von zwei gesondert verfolgten 
Personen angekauft zu haben, um die erworbenen Betäubungsmittel im Anschluss daran zu 
portionieren, zu strecken, zu verpacken und sodann gewinnbringend weiterzuveräußern. Insge-
samt sollen die Angeklagten das Kokain in zumindest 29 einzelnen Fällen im angegebenen Tat-
zeitraum in ihren Bunkerwohnungen im Bremer Stadtgebiet angekauft haben, wobei das Kokain 
für den Weiterverkauf insbesondere im Bereich des Bremer Hauptbahnhofs gedacht war. 
 
Die Hauptverhandlung wird fortgesetzt am  
 

Donnerstag, 18.01.2018, ab 13:00 Uhr (!), 
Freitag, 19.01.2018, 
Dienstag, 23.01.2018, 
Mittwoch, 31.01.2018, 
Freitag, 02.02.2018 bis 12:30 Uhr, 
Montag, 12.02.2018, ab 13:00 Uhr (!), 
Freitag, 16.02.2018, 
Donnerstag, 22.02.2018 bis 12:30 Uhr, 



Freitag, 23.02.2018, 
Donnerstag, 01.03.2018, ab 13:00 Uhr (!), 
Montag, 05.03.2018, 
Dienstag, 06.03.2018, 
Montag, 12.03.2018, 
Mittwoch, 28.03.2018, ab 13:00 Uhr (Kurztermin) 
Mittwoch, 18.04.2018, 09:30 Uhr (Kurztermin) 
Mittwoch, 25.04.2018, 
Donnerstag, 26.04.2018, 

 
jeweils um 09.00 Uhr in Saal 218. 

 

Hinweise für Pressevertreter: 
 

 Es wird darauf hingewiesen, dass Lichtbild- oder Filmaufnahmen von dem/den 
Angeklagten jeweils in anonymisierter Form (etwa durch „Verpixeln“) zu erfolgen 
haben! 

 
 

Nikolai Sauer 
Richter am Landgericht 
- Pressesprecher des Landgerichts Bremen -  
Domsheide 16, 28195 Bremen 
Tel.-Nr.: 0421 361 59782 
Mobil: 0176 42361782 
Fax-Nr.: 0421 361 15837 
E-Mail: pressestelle@landgericht.bremen.de 

 
 
 


